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Regeste

Enteignung

Erwägungen

E. 1.1
Nach Art. 77 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG, SR
711) können Entscheide der Schätzungskommission beim Bundesverwaltungsgericht
angefochten werden. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit zuständig für die Beurteilung
der vorliegenden Beschwerden. Das Verfahren richtet sich nach dem
Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32), soweit das EntG nichts
anderes bestimmt (Art. 77 Abs. 2 EntG). Das VGG verweist in seinem Art. 37 ergänzend
auf das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021).

E. 1.2
Nach Art. 78 Abs. 1 EntG sind insbesondere die Hauptparteien des Enteignungsverfahrens
zur Beschwerde befugt. Gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG ist zur Beschwerde berechtigt, wer
vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme
erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein
schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Der Enteignete und die
Enteignerin nahmen als Hauptparteien am vorinstanzlichen Verfahren teil, drangen jedoch
mit ihren jeweiligen Forderungen nur teilweise durch. Sie sind somit sowohl formell als
auch materiell beschwert und ohne Weiteres zur Beschwerde legitimiert.

E. 1.3
Auf die jeweils frist- und formgerecht eingereichten Beschwerden ist einzutreten (Art. 50
Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 2
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition.
Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich
unrichtiger und unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und
Rechtsfehlern bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit (Art. 49
VwVG). Soweit es um die Beurteilung von ausgesprochenen Spezialfragen geht, in denen
die Vorinstanz über ein besonderes Fachwissen verfügt, weicht das
Bundesverwaltungsgericht nicht ohne Not von deren Auffassung ab (statt vieler Urteil des
BVGer A-1336/2021 vom 14. Februar 2022 E. 2 mit Hinweisen). Es wendet das Recht von
Amtes wegen an und ist an die Begründung der Parteien nicht gebunden (Art. 62 Abs. 4
VwVG).

E. 3



Gegen den Entscheid der Vorinstanz vom 30. Januar 2021 haben der Enteignete und die
Enteignerin je Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Nach einer
einleitenden Klärung der Aktenlage (E. 4) und der Rechtsgrundlagen (E. 5) werden
zunächst die vom Enteigneten erhobenen Rügen in folgender Reihenfolge geprüft:
Durchleitungsrechte von Daten Dritter (E. 6 f.), Verzinsungsanspruch (E. 8.f.),
Minderwertentschädigung Wohnhaus und Ökonomiegebäude (E. 10 ff.) und Höhe der
Parteientschädigung (E. 13 ff.). Anschliessend werden diejenigen Rügen der Enteignerin
behandelt: Enteignungsdauer (E. 17 ff.) und Belege Umschreibung Dienstbarkeiten (E. 21
ff.). Aktenlage

E. 4.1
Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest (Art. 12
VwVG) und nimmt die ihm angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des
Sachverhaltes tauglich erscheinen (Art. 33 Abs. 1 VwVG). Es kann von einem beantragten
Beweismittel insbesondere dann absehen, wenn bereits Feststehendes bewiesen werden
soll, wenn von vornherein gewiss ist, dass der angebotene Beweis keine wesentlichen
Erkenntnisse zu vermitteln vermag, oder wenn es den Sachverhalt auf Grund eigener
Sachkunde ausreichend würdigen kann (sog. antizipierte Beweiswürdigung; vgl. statt vieler
Urteil des BVGer A-5958/2020 vom 28. Oktober 2021 E. 2.2; Wiederkehr/Meyer/Böhme,
VwVG Kommentar, Orell Füssli Kommentar, 2022, Art. 33 Rz. 10 f.; Patrick Sutter, in:
Auer/Müller/ Schindler [Hrsg.], Kommentar zum VwVG, 2. Aufl. 2019, Art. 33 Rz. 2
[nachfolgend: Kommentar VwVG]).

E. 4.2
Mit Instruktionsverfügung vom 16. resp. 18. März 2021 wurde die Vor-instanz zur
Einreichung der gesamten Akten aufgefordert. Das entspricht nicht nur der üblichen Praxis
des Bundesverwaltungsgerichts, sondern wurde auch von den Parteien übereinstimmend
beantragt. In der Folge reichte die Vorinstanz zwei Ordner mit Vorakten ein. Vom
Enteigneten wurde zu Recht festgestellt, dass darin namentlich folgende Unterlagen fehlen:
Akten zum Teilurteil vom 10. Januar 2018 (das Teilurteil selbst ist in den Akten enthalten),
die Eingabe des Enteigneten vom 9. Dezember 2020 betreffend Honorarnote und das Blatt
mit der Rechtsmittelbelehrung des angefochtenen Entscheids. Was die fehlenden Akten
zum Teilurteil betrifft, ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich diese nicht als
unmittelbar entscheidrelevant erweisen. Unbestrittenermassen ist über die rechtskräftig
abgewiesene Entschädigungsforderung zum geltend gemachten Schaden am Viehbestand
nicht nochmals zu befinden. Die anderen zwei entscheidrelevanten Aktenstücke wurden
sodann vom Enteigneten im Laufe des Schriftenwechsels selbst eingereicht und liegen dem
Gericht vor. Da den Parteien die fraglichen Akten bekannt sind, ist auch eine Verletzung
des rechtlichen Gehörs nicht zu befürchten. Unter diesen Umständen wäre es ein
prozessualer Leerlauf, diese von der Vorinstanz nochmals einzufordern. Rechtsgrundlagen

E. 5.1
Auf den vorliegenden Fall ist unbestrittenermassen das EntG in seiner bis zum 31.
Dezember 2020 geltenden Fassung anwendbar (nachfolgend als aEntG bezeichnet). Auf die
neuen Bestimmungen, die am 1. Januar 2021 in Kraft getreten sind, kommt es noch nicht an
(vgl. die Übergangsbestimmungen des Enteignungsgesetzes zur Änderung vom 19. Juni
2020; AS 2020 4085; Urteil des BGer 1C_301/2020 vom 12. Mai 2021 E. 5.1).

E. 5.2



Eine Enteignung kann nur gegen volle Entschädigung erfolgen (Art. 26 der
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR
101] und Art. 16 aEntG). Bei ihrer Festsetzung sind alle Nachteile zu berücksichtigen, die
dem Enteigneten aus der Entziehung oder Beschränkung seiner Rechte erwachsen; zu
vergüten sind nach Art. 19 aEntG der volle Verkehrswert des enteigneten Rechts (Bst. a),
bei Inanspruchnahme nur eines Teils eines Grundstücks auch der Betrag, um den der
Verkehrswert des verbleibenden Teils sich vermindert (Bst. b; sog. Minderwert) sowie alle
weiteren dem Enteigneten verursachten Nachteile, die sich nach dem gewöhnlichen Lauf
der Dinge als Folge der Enteignung voraussehen lassen (Bst. c; sog.
Inkonvenienzentschädigung). Die Errichtung einer Dienstbarkeit auf dem Enteignungsweg
stellt eine rechtliche Teilenteignung dar, so dass grundsätzlich Art. 19 Bst. b aEntG zur
Anwendung kommt (vgl. BGE 129 II 420 E. 3.1.1). Ist der Minderwert allerdings auf
(materielle oder immaterielle) Immissionen des Werks zurückzuführen, so ist zu prüfen, ob
ein adäquater Kausalzusammenhang mit der Enteignung besteht. Dies ist zu verneinen,
wenn die immissionsbedingten Nachteile aller Voraussicht nach auch ohne die Enteignung
eingetreten wären (vgl. BGE 131 II 458 E. 4). Das ist insbesondere der Fall, wenn das Werk
auch ohne Inanspruchnahme des Grundstücks hätte realisiert werden können (z.B. auf einer
Nachbarparzelle) und die Immissionsbelastung in diesem (hypothetischen) Fall im
Wesentlichen gleich hoch gewesen wäre. In dieser Konstellation besteht ein Anspruch auf
Entschädigung nur nach den Grundsätzen der Enteignung nachbarrechtlicher
Abwehransprüche, wenn die Voraussetzungen der Spezialität und der Unvorhersehbarkeit
des Schadens sowie der Schwere des Schadens kumulativ erfüllt sind, was namentlich
voraussetzt, dass die Immissionen übermässig sind. Ein adäquater Kausalzusammenhang
zur Enteignung ist dagegen zu bejahen, wenn der enteignete (bzw. mit einer Dienstbarkeit
belastete) Grundstücksstreifen gross genug ist, um Immissionen vom Restgrundstück und
namentlich einem darauf befindlichen Wohnhaus fernzuhalten, gleich einem
"Schutzschild". Wird für den Bau eines öffentlichen Werkes ein als Schutzschild dienender
Teil eines Grundstücks ganz oder teilweise enteignet und entstehen deshalb für das
Restgrundstück Immissionen, so kann der Grundeigentümer eine Entschädigung für den
immissionsbedingten Mindertwert verlangen, unabhängig davon, ob die Immissionen
übermässig sind (vgl. BGE 106 Ib 381 E. 2b; vgl. zum Ganzen Urteil des BGer
1C_163/2017 vom 18. Juli 2017 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen auf Rechtsprechung und
Lehre).

E. 5.3
Wohngebäude und ihr Umschwung können durch Hochspannungsleitungen selbst dann
einen Wertverlust erleiden, wenn die Überbaubarkeit des Grundstücks nicht behindert wird
und keine schädlichen oder lästigen Immissionen zu befürchten sind, da sich viele Käufer
vor allfälligen, noch nicht erforschten biologischen Wirkungen elektromagnetischer Felder
fürchten. Hinzu kommen (bei Wohnhäusern unmittelbar unter oder neben
Hochspannungsleitungen) Lärmimmissionen (tiefes Brummen oder Knistern der Leitungen)
sowie u.U. Störungen elektrischer Geräte. Demgegenüber treten bei Ökonomiegebäuden
wie bei anderen Gewerbebauten kaum je solche Entwertungen ein, weil sich deren Wert im
Wesentlichen nach betrieblichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten bestimmt. Wird die
Hochspannungsleitung über reines Landwirtschaftsland geführt, bemisst sich die
Entschädigung praxisgemäss anhand der vom Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen (VSE) und vom Schweizerischen Bauernverband (SBV)
gemeinsam herausgegebenen Empfehlungen "Entschädigungsansätze für elektrische



Freileitungen und Masten" (nachfolgend: VSE/SBV-Empfehlungen; vgl. zum Ganzen
Urteil des BGer 1C_163/2017 vom 18. Juli 2017 E. 2.2 mit Hinweisen). Durchleitungsrecht
von Daten Dritter

E. 6.1
Strittig und nachfolgend zu prüfen ist, ob dem Enteigneten für das Durchleitungsrecht von
Daten Dritter eine zusätzliche Entschädigung Fr. 1'333.-- (zuzüglich Zins) entsprechend der
VSE/SBV-Empfehlungen 2018/2019 zuzusprechen ist (Rechtsbegehren 1).

E. 6.2
In seiner Begründung bringt der Enteignete im Wesentlichen vor, es sei davon auszugehen,
dass die Enteignerin die Absicht gehabt habe bzw. habe, die Hochspannungsfreileitung für
die Durchleitung von Daten Dritter zu nutzen. Entgegen den Ausführungen der Enteignerin
habe die NOK Grid AG mit Schreiben vom 21. August 2012 gegenüber dem
Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) bestätigt, dass die strittige Leitung über
Lichtwellenleiter im Erdseil verfüge. Die Vertragsentwürfe 2009 und 2019 sähen denn auch
das Recht für die fernmelderechtliche Nutzung vor. Eine entsprechende Entschädigung sei
anderen Grundeigentümern nach Vertragsabschluss auch ausgerichtet worden. Gemäss
Urteil des BGer 1C_419/2017 vom 28. März 2019 sei es für den betroffenen
Grundeigentümer nicht überprüfbar, ob über sein Grundstück eine Datenübertragung für
Dritte stattfinde oder nicht.

E. 6.3
Die Vorinstanz weist im angefochtenen Entscheid darauf hin, dass die Enteignerin mit
Eingabe vom 31. Januar 2020 ausdrücklich festgehalten habe, kein Recht zur Durchleitung
Daten Dritter im Enteignungsverfahren zu beantragen.

E. 6.4
Die Enteignerin erklärt in der Beschwerdeantwort, dass auf dem streitbetroffenen
Leitungsabschnitt kein Lichtwellenleiter im Erdseil eingelassen sei, weshalb keine
Kapazität für die Übertragung von Daten Dritter zur Verfügung stehe. Anders als im Urteil
des BGer 1C_419/2017 vom 28. März 2019 würden keine Fasern zu fernmelderechtlichen
Zwecken genutzt. Dies gelte auch für ihre Rechtsvorgängerin. Die NOK Grid AG habe
lediglich vor Einleitung des Enteignungsverfahrens in den Vertragsentwürfe 2009, nicht
aber in den Vertragsentwürfen 2012, das Recht für die Durchleitung von Daten Dritter
vorgesehen. Nach dem Scheitern der Einigungsverhandlung vom 29. Oktober 2019 habe
auch die Enteignerin das Recht auf Durchleitung von Daten Dritter aus den
Vertragsentwürfe 2019 entfernt, weshalb es in den Vertragsentwürfen 2020 nicht mehr
enthalten sei. Bei einvernehmlich abgeschlossenen Dienstbarkeitsverträgen entspreche es
der Praxis der Enteignerin den Erwerb des Rechts zur fernmelderechtlichen Nutzung
jeweils standardmässig zu integrieren. Vorliegend sei es jedoch nicht notwendig, diese
Dienstbarkeit im Enteignungsverfahren zu beanspruchen.

E. 7.1
Die Rechtsprechung hat sich bereits mehrfach mit der Nutzung von
Hochspannungsleitungen für Fernmeldedienste befasst, wobei sich der Enteignete in seiner
Beschwerde hauptsächlich auf folgendes Bundesgerichtsurteil beruft: Im Urteil
1C_419/2017 vom 28. März 2019 erkannte das Bundesgericht, dass in der
Plangenehmigungsverfügung betreffend die 220 kV-Hochspannungsfreileitung



Aathal-Grynau der Einbau eines Erdseils mit integriertem Lichtwellenleiter bewilligt
worden sei, der wesentlich mehr Fasern aufweise, als für den Betrieb des Stromnetzes
benötigt würden. Jene Anlage sei daher baulich auf eine fernmelderechtliche Nutzung
ausgelegt. Diese Nutzung sei in der Plangenehmigung auch nicht ausgeschlossen und in der
Vergangenheit effektiv praktiziert worden. Wie vom Bundesamt für Kommunikation
(BAKOM) bestätigt, sei es für Aussenstehende (Private wie Behörden) nicht erkennbar, ob
ein Lichtwellenleiter überhaupt zu fernmelderechtlichen Zwecken genutzt werde. Heute sei
die Swissgrid Eigentümerin der Hochspannungsleitung und des darin befindlichen
Lichtwellenleiters. Sofern ihre Rechtsvorgängerin oder Dritte einzelne Fasern zu
fernmelderechtlichen Zwecken nutzen würden, würden sie dies mit Einverständnis der
Swissgrid tun, gestützt auf vertragliche Vereinbarungen, die den Grundeigentümern nicht
bekannt seien und ihnen auch nicht entgegengehalten werden könnten. In dieser Situation
sei es Sache der Swissgrid, sämtliche notwendigen Dienstbarkeiten zu erwerben. Das
Durchleitungsrecht dürfe deshalb nicht auf den Stromtransport beschränkt werden, sondern
müsse auch den Datentransport zu Gunsten Dritter umfassen. Davon sei ursprünglich auch
die Swissgrid bzw. ihre Rechtsvorgängerin ausgegangen, deren Offerten stets auch die
Datenübertragung für Dritte umfasst habe. Ihr Antrag im Enteignungsverfahren sei daher in
diesem Sinne auszulegen (Urteil des BGer 1C_419/2017 vom 28. März 2019 E. 6.5 und 6.7
mit weiteren Hinweisen).

E. 7.2
Im vorliegenden Verfahren lassen sich den Akten widersprüchliche Angaben entnehmen,
ob das Erdseil der Freileitung über einen Lichtwellenleiter verfügt oder nicht, mithin eine
fernmelderechtliche Nutzung technisch überhaupt möglich wäre. Während die NOK Grid
AG dies im Schreiben vom 21. August 2012 gegenüber dem ESTI noch bejahte, wird es
von der Enteignerin in der Beschwerdeantwort nun verneint. Die Enteignerin ihrerseits
beruft sich auf die Angabe der Axpo WZ-Systems AG in der E-Mail vom 30. März 2021,
demgemäss kein Lichtwellenleiter aufgelegt sei. Die Ausführungen der NOK Grid AG und
der Enteignerin stimmen insofern überein, als die Leitung auch gemäss der NOK Grid AG
in der Vergangenheit nicht zu fernmelderechtlichen Zwecke genutzt worden sei. Auf diese
Auskunft ist die Enteignerin zu behaften. Wie von der Enteignerin zutreffend ausgeführt,
verhält sich die hier zu beurteilende Sachlage damit anders als im vorgenannten
Bundesgerichtsurteil. Gestützt auf die aktuelle Auskunft der Enteignerin ist davon
auszugehen, dass die Leitung in Bereich der Parzellen des Enteigneten technisch nicht auf
eine fernmelderechtliche Nutzung ausgelegt ist und folglich in der Vergangenheit nicht für
diesen Zweck genutzt wurde. Eine solche Nutzung wird von der Enteignerin auch nicht
angestrebt. Da die Dienstbarkeit weder faktisch noch rechtlich von der Enteignerin
beansprucht wird, entfällt der Entschädigungsanspruch des Enteigneten. Daran vermag der
Umstand nichts zu ändern, dass die Vertragsentwürfe aus den Jahren 2009 und 2019 eine
Entschädigung für die Übertragung von Daten Dritter vorgesehen haben. Von der
Enteignerin wurde plausibel dargelegt, dass es sich dabei um Standardverträge handelte, die
im Hinblick auf eine einvernehmliche Lösung erstellt worden sind. Entgegen der Ansicht
des Enteigneten lässt sich aus diesen Vertragsentwürfen noch kein Entschädigungsanspruch
im Rahmen des Enteignungsverfahrens ableiten. Demgemäss sind vorliegend auch aus den
Dienstbarkeitsverträgen anderer Grundstücke keine neuen entscheiderheblichen
Erkenntnisse zu erwarten. Auf deren Edition, wie vom Enteigneten gefordert, ist in
antizipierter Beweiswürdigung abzusehen (vgl. vorstehend E. 4.1).



E. 7.3
Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen erweist sich das Begehren des Enteigneten als
unbegründet, es sei ihm eine Entschädigung von Fr. 1'333.-- (zuzüglich Zins) für die
fernmelderechtliche Nutzung der Leitung zuzusprechen. In diesem Umfang ist das
Rechtsbegehren 1 abzuweisen. An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass sich die
Enteignungsfrage neu stellen könnte, sollte in der Zukunft einen Lichtwellenleiter im
Erdseil eingesetzt werden. Denn dann wäre es im Sinne der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung nicht mehr ohne Weiteres ausgeschlossen, dass der neue Lichtwellenleiter
zum Datentransfer für Dritte genutzt werden könnte. Verzinsungsanspruch

E. 8.1
Mit Blick auf das Rechtsbegehren 1 des Enteigneten ist zudem zu klären, wie die
zugesprochene Entschädigung für die Erneuerung der Dienstbarkeiten von Fr. 41'037.-- zu
verzinsen ist.

E. 8.2
Der Enteignete rügt in seiner Beschwerde, die Verzinsung der Enteignungsentschädigung
der Dienstbarkeiten sei im angefochtenen Entscheid fehlerhaft festgelegt. Soweit noch
strittig beantragt er im Wesentlichen, es sei die Entschädigung von Fr. 6'153.-- ab dem 20.
August 2009 sowie die Gesamtentschädigung von Fr. 41'037.-- ab dem 20. August 2019
gemäss der Liste des Bundesverwaltungsgerichts und der Liste des Bundesamtes für
Wohnungswesen (BWO) zu verzinsen.

E. 8.3
Die Vorinstanz befürwortet in der Vernehmlassung, dass allfällige Kanzleifehler berichtigt
würden, die ihr bei der Anordnung der Verzinsung in Abweichung zu den einschlägigen
Tabellen unterlaufen seien. Im Übrigen hält sie am angefochtenen Entscheid fest.

E. 8.4
Die Enteignerin merkt in der Beschwerdeantwort an, dass die Festlegung der Zinssätze von
Amtes wegen zu überprüfen sei.

E. 9.1
Nach Art. 76 Abs. 5 Satz 3 aEntG ist im Fall einer vorzeitigen Besitzeinweisung die
endgültige Entschädigung vom Tag der Besitzergreifung an zum üblichen Zinssatz zu
verzinsen. Gemäss der Rechtsprechung besteht auch bei einer rückwirkenden Errichtung
der Dienstbarkeit in der Regel ein Zinsanspruch analog zu Art. 76 Abs. 5 Satz 3 aEntG (vgl.
Urteil des BGer 1C_647/2019 vom 8. Oktober 2020 E. 7.1 und 7.4 mit Hinweisen, nicht
publiziert in: BGE 147 II 201). Durch die Verzinsung der Entschädigung sollen dem
Grundeigentümer die Nutzungseinbussen abgegolten werden (vgl. auch BGE 134 II 49 E.
21; Urteil des BVGer A-3465/2015 vom 15. September 2016 E. 15.2 f.). Massgebend sind
hierfür die vom Bundesgericht und vom Bundesverwaltungsgericht festgelegten Zinssätzen
(<https://www. bvger.ch> Das Gericht > Aufgaben/Zuständigkeit > Aufsicht > Üblicher
Zinsfuss; abgerufen am 23. Juni 2022). Seit dem 1. Januar 2010 entsprechen diese Zinssätze
ihrerseits dem vom BWO publizierten hypothekarischen Referenzzinssatz bei
Mietverhältnissen (<https://www.bwo.admin.ch> Referenzzinssatz > Entwicklung
Referenzzinssatz und Durchschnittszinssatz; abgerufen am 23. Juni 2022).

E. 9.2.1



Bei der Festlegung der Zinssätze sind sich die Verfahrensbeteiligten im Grunde
dahingehend einig, dass eigentliche Redaktionsfehler zu beheben sind.

E. 9.2.2
In den Erwägungen des angefochtenen Entscheids wird dargelegt, dass für die
Niederhalteservitute betreffend Parzellen Nr. 2, 7 und 5 eine Verzinsung in den
eingereichten Vertragsentwürfen fehle. Der Betrag von Fr. 6'153.-- sei daher ab dem 20.
August 2009 zu den vom Bundesverwaltungsgericht festgelegten Sätzen zu verzinsen. Die
Zinssätze, die in der Folge in E. II 1.2 und in Disp. Ziff. 6 des angefochtenen Entscheids
aufgenommen wurden, stimmen indes nicht durchwegs mit den massgebenden Zinssätzen
überein, wie sie auf der Internetseite des Bundesverwaltungsgerichts resp. des BWO
publiziert sind. Es handelte sich hierbei um ein vorinstanzliches Versehen, das
unbestrittenermassen im Beschwerdeverfahren zu korrigieren ist.

E. 9.3.1
Der Enteignete macht überdies geltend, die gesamte Entschädigung für die Erneuerung der
Dienstbarkeiten von Fr. 41'037.-- sei ab dem 20. August 2019 zu verzinsen.

E. 9.3.2
Abgesehen von der eben genannten Entschädigung für die Niederhalteservitute von Fr.
6'153.-- wird im angefochtenen Entscheid von der Zusprechung eines
Verzinsungsanspruches abgesehen. Aus den eingereichten Berechnungstabellen zu den
Vertragsentwürfen, so die Vorinstanz in der Begründung, ergebe sich, dass die Enteignerin
die Ansätze der VSE/SBV-Empfehlungen von 2018/2019 zu Grunde lege und zusätzlich Fr.
5.53 pro Meter an rückwirkender Entschädigungen für 10 Jahre, mithin entsprechend 4.33
% Jahreszins vergüte. Rechtlich stünde dem Enteigneten jedoch nur geringere Ansätze zu,
nämlich die am Bewertungsstichtag Geltung gehabten, zu den vom
Bundesverwaltungsgericht festgelegten niederen Sätzen. Für die Vorinstanz bestehe keine
Veranlassung, den angebotenen Betrag zu reduzieren, lasse sich doch die Enteignerin in der
Eingabe vom 31. Januar 2020 bei der angebotenen Überentschädigung behaften. Wie vom
Bundesgericht in anderem Zusammenhang festgehalten, gilt es bei der Festlegung der
Verzinsung eine Überentschädigung zu vermeiden (vgl. Urteil des BGer 1C_647/2019 vom
8. Oktober 2020 E. 7.4, nicht publiziert in: BGE 147 II 201). Die Erwägungen der
Vorinstanz zur Überentschädigung erweisen sich als schlüssig und werden vom Enteigneten
denn auch nicht substantiiert widerlegt. Ferner ist Folgendes zu beachten: Im Gesamtbetrag
ist laut den Berechnungstabellen eine rückwirkende Entschädigung für 10 Jahren
miteinberechnet. Sollte die Entschädigung nun ab dem 20. August 2019 zu den üblichen
Zinssätzen verzinst werden, wie vom Enteigneten gefordert, würde ihm damit im Ergebnis
einen Zinseszins zugesprochen werden. Ein Anspruch auf Zinseszins sieht das
Enteignungsrecht nicht vor (vgl. Urteil des BGer 1A.104/2000 vom 20. Oktober 2000 E. 7;
Urteil des BVGer A-4751/2011 vom 21. Juni 2012 E. 13). Ebenfalls im Gesamtbetrag
bereits einberechnet ist eine Pauschale von jeweils Fr. 272.-- pro Parzelle für
Vertragsabschluss und Beurkundung. Jener Teilbetrag ist ohnehin nicht zu verzinsen, da sie
nicht die Nutzungseinbusse, sondern die dem Grundeigentümer bei Einräumung der
Dienstbarkeit einmalig entstehenden Umtriebe abdeckt (vgl. auch Urteil des BVGer
A-3273/2016 vom 7. Februar 2017 E. 12.3). Angesichts der Entschädigungsberechnung im
konkreten Fall erscheint es insgesamt sachlich vertretbar, keinen zusätzlichen Zinsanspruch
zuzuerkennen.



E. 9.4
Es ist somit festzuhalten, dass die Fehler bei den Zinssätzen in Disp. Ziff. 6 des
angefochtenen Entscheids zu berichtigen sind. Konkret bedeutet dies, dass die
Entschädigung von Fr. 6'153.-- seit dem 20. August 2009 wie folgt zu verzinsen ist: - ab 20.
August 2009 bis 31. Dezember 2009 zu 3.5 % - ab 1. Januar 2010 bis 1. Dezember 2010 zu
3 % - ab 2. Dezember 2010 bis 1. Dezember 2011 zu 2.75 % - ab 2. Dezember 2011 bis 1.
Juni 2012 zu 2,5 % - ab 2. Juni 2012 bis 2. September 2013 zu 2,25 % - ab 3. September
2013 bis 1. Juni 2015 zu 2 % - ab 2. Juni 2015 bis 1. Juni 2017 zu 1,75 % - ab 2. Juni 2017
bis 2. März 2020 zu 1,5 % - ab 3. März 2020 zu 1,25 % In diesem Umfang ist das
Rechtsbegehren 1 des Enteigneten im Sinne der Erwägungen gutzuheissen und Disp. Ziff. 6
des angefochtenen Entscheids teilweise aufzuheben. Im Übrigen erweist sich das Begehren
als unbegründet und ist abzuweisen. Minderwertentschädigung Wohnhaus und
Ökonomiegebäude

E. 10.1
Der Enteignete beantragt in seiner Beschwerde des Weiteren, es sei ihm der Minderwert des
Wohnungshauses und der Ökonomiegebäude von Fr. 247'886.-- (zuzüglich Zins) zu
entschädigen (Rechtsbegehren 2). Im angefochtenen Entscheid ist die Vorinstanz auf diese
Forderung wegen Verwirkung nicht eingetreten.

E. 10.2
In der Begründung macht der Enteignete im Wesentlichen geltend, diese Forderung sei
nicht verwirkt. In der Einsprache vom 21. Mai 2012 habe er sich die Geltendmachung von
Entschädigungsforderungen ausdrücklich vorbehalten und nur als beispielhafte
Schadensposition den jährlichen Schaden von rund Fr. 100'000.-- am Viehbestand erwähnt.
Seine Entschädigungsforderungen habe er in der Einsprache unbeziffert anmelden dürfen,
zumal er eine Erdverlegung der Hochspannungsfreileitung gefordert habe. Die Bezifferung
der Schadenshöhe in der Einsprache gemäss Art. 36 Bst. a aEntG sei nur eine
Ordnungsvorschrift und die Vorinstanz sei nach Art. 72 Abs. 2 aEntG bei der Festlegung
der Entschädigungshöhe nicht an die Parteianträge gebunden. Diese Rechtsauffassung habe
die Vorinstanz auch anlässlich der Einigungsverhandlung vom 8. März 2012 vertreten, was
er mithilfe seiner damaligen Handnotizen belegen könne. Wenn die Vorinstanz sich nun im
angefochtenen Entscheid auf den Standpunkt stelle, der Anspruch sei verwirkt, verletze sie
das verfassungsmässige Gebot des Handelns nach Treu und Glauben. Wäre seine
Anmeldung tatsächlich mangelhaft gewesen, hätte die Vorinstanz ihm Frist zur
Nachbesserung ansetzen müssen. Selbst die Enteignerin habe sich ohne Vorbehalt auf die
Sache eingelassen und zu keinem Zeitpunkt einen Nichteintretensantrag gestellt. Ferner
verkenne die Vorinstanz, dass zumindest der Minderwert des Wohnhauses offenkundig sei,
so dass dieser ohne Anmeldung gestützt auf Art. 38 aEntG zu schätzen sei. Denn nach der
Rechtsprechung würden auch Bauernhäuser und ihr Umschwung durch
Hochspannungsleitungen einen Wertverlust erleiden, selbst wenn die Überbaubarkeit des
Grundstücks nicht behindert werde und keine schädlichen oder lästigen Immissionen zu
befürchten seien, da sich viele Käufer vor allfälligen, noch nicht erforschten biologischen
Wirkungen elektromagnetischer Felder fürchten würden. In Anwendung der sog.
Schutzschildtheorie des Bundesgerichts komme ihm eine Minderwertentschädigung in der
geforderten Höhe zu.

E. 10.3



Die Vorinstanz hält in der Vernehmlassung daran fest, dass die Entschädigungsforderung
des Enteigneten betreffend Minderwert des Wohnhauses und der Ökonomiegebäude
verwirkt und darauf nicht einzutreten sei. In der Einsprache vom 21. Mai 2012 habe sich der
anwaltlich vertretene Enteignete die Geltendmachung von Entschädigungsforderungen
vorbehalten, diese dann allerdings auf den jährlichen Schaden am Viehbestand von rund Fr.
100'000.-- beschränkt. Ansprüche wegen des Minderwerts der Liegenschaften habe der
Enteignete erstmals mit Eingabe vom 29. Oktober 2019 anlässlich der damaligen
Schätzungsverhandlung vorgetragen. Die Anmeldung nach Art. 36 Bst. a aEntG sei nicht
rechtzeitig erfolgt. Auch eine Schätzung der enteigneten Rechte ohne Anmeldung nach Art.
38 aEntG falle vorliegend nicht in Betracht. Auf die Säumnisfolgen sei der Enteignete in
der persönlichen Anzeige vom 19. April 2012 hingewiesen worden. Soweit die Vorinstanz
anlässlich der Verhandlung vom 8. März 2012 die Auskunft erteilt habe,
Entschädigungsforderungen seien im Einspracheverfahren nicht konkret zu beziffern,
sondern lediglich geltend zu machen, so habe sich diese Auskunft auf den an der
Verhandlung ausschliesslich thematisierten Schaden am Viehbestand bezogen. Selbst wenn
die Forderung hinsichtlich der Liegenschaften nicht verwirkt wäre, so die Vorinstanz in der
weiteren Eventualbegründung, wäre sie abzuweisen. Insbesondre liege in casu keine
enteignungsrechtlich relevante Wertverminderung nach der bundesgerichtlichen
Schutzschildtheorie vor.

E. 10.4
Die Enteignerin teilt in der Beschwerdeantwort die Auffassung der Vorinstanz, dass infolge
Verwirkung auf die Entschädigungsforderung des Enteigneten betreffend Minderwert des
Wohnhauses und der Ökonomiebauten nicht einzutreten sei. Der Enteignete habe in der
Einsprache vom 21. Mai 2012 eine solche Forderung mit keinem Wort erwähnt, sondern er
habe diese Schadensposition erstmals mit Eingabe vom 29. Oktober 2019 überhaupt geltend
gemacht. Er habe damit keine genügende Anmeldung nach Art. 36 Bst. a aEntG getätigt
und nicht bloss unterlassen, die Höhe der Entschädigungsforderung zu beziffern. Die
Säumnisfolgen seien dem Enteigneten unbestrittenermassen angekündigt worden.
Ausnahmefälle nach Art. 38 und Art. 41 aEntG lägen nicht vor. Die Verwirkung sei von
Amtes wegen zu beachten, wobei die Enteignerin bereits mit Eingabe vom 31. Januar 2020
die Abweisung der Forderung beantragt habe. Im Übrigen bestreitet die Enteignerin in der
Beschwerdeantwort, dass eine Minderwertentschädigung materiell geschuldet sei.

E. 11.1
Nach Art. 36 Bst. a aEntG sind innert der Eingabefrist die Schadenersatzforderungen für die
Enteignung oder Einräumung von Rechten, für Minderwert und für den aus der Enteignung
sonst entstehenden Schaden, auch wenn das Recht zur Enteignung bestritten wird,
anzumelden. Dabei ist anzugeben, ob Entschädigung in Geld und in welcher Höhe verlangt
wird. Die Frist beträgt gewöhnlich 30 Tage ab Empfang der persönlichen Anzeige (vgl. Art.
30 und Art. 31 Abs. 2 aEntG). Die Säumnisfolge bei unterlassener Anmeldung der
enteignungsrechtlichen Entschädigungsansprüche ist grundsätzlich deren Verwirkung. In
formeller Hinsicht wird vor-ausgesetzt, dass die Verwirkungsfolge dem Enteigneten
angedroht worden ist (vgl. Art. 34 Abs. 1 Bst. e und f aEntG). Ferner wird für die
Möglichkeit der nachträglichen Anmeldung auf Art. 41 aEntG verwiesen (vgl. BGE 131 II
65 E. 1, 116 Ib 386 E. 3a; Franz Kessler Coendet, Formelle Enteignung, in:
Biaggini/Häner/Saxer/Schott [Hrsg.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, Rz. 26.107
ff. [nachfolgend: Fachhandbuch]; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, Band I,



1986, Art. 36 Rz. 14).

E. 11.2
Die Verwirkung tritt jedoch nicht in jedem Falle ein und ist nach bundesgerichtlicher Praxis
auch nicht ausnahmslos von Amtes wegen zu beachten: Die Folgen der Nichteinhaltung
werden durch die Bestimmung des Art. 38 aEntG gemildert, wonach zu enteignende
Rechte, die sich aus der Grunderwerbstabelle ergehen oder offenkundig sind, auch ohne
Anmeldung geschätzt werden. Der Enteigner kann daher hinsichtlich der Rechte, die ihm
bekannt sein müssen, keinen Vorteil aus der Säumnis der Enteigneten ziehen (vgl. BGE 131
II 65 E. 1.2, 116 Ib 386 E. 3d/bb). Art. 72 Abs. 2 aEntG statuiert zudem, dass die
Schätzungskommission bei der Festsetzung der Höhe der Entschädigung nicht an die
Anträge der Parteien gebunden ist. Nach der Rechtsprechung ist deshalb die Bezifferung
der Schadenshöhe nach Art. 36 Bst. a zweiter Satz aEntG eine reine Ordnungsvorschrift
und nicht Gültigkeitsvoraussetzung (vgl. BGE 116 Ib 386 E. 3d/bb, 102 Ib 280 E. 1b).
Schliesslich darf die Einrede der Verwirkung nicht als rechtsmissbräuchlich bzw.
unvereinbar mit dem Gebot von Treu und Glauben erscheinen. Dies ist vor allem dann der
Fall, wenn der Enteignete durch das Verhalten des Enteigners von einer rechtzeitigen
Anmeldung seiner Begehren abgehalten wird (vgl. BGE 131 II 65 E. 1.3 mit Hinweisen;
Kessler Coendet, Fachhandbuch, Rz. 26.107 ff.; Hess/Weibel, a.a.O., Art. 36 Rz. 7 ff. und
Art. 38 Rz. 1 ff.).

E. 12.1
Es ist aktenkundig, dass der Enteignete in der persönlichen Anzeige der NOK Grid AG vom
19. April 2012 auf die Säumnisfolgen bei unterlassener Anmeldung ordnungsgemäss
hingewiesen wurde. Dem Enteigneten ist zwar dahingehend zuzustimmen, dass die
Schadenshöhe nicht notwendigerweise schon in seiner Einsprache vom 11. Mai 2012 zu
beziffern war, da Art. 36 Bst. a zweiter Satz aEntG rechtsprechungsgemäss lediglich eine
Ordnungsvorschrift bildet. Von der Bezifferung des Schadens ist jedoch die Anmeldung der
Entschädigungsforderung zu unterscheiden, für welche grundsätzlich die Verwirkungsfrist
gilt. Für eine rechtsgenügende Anmeldung nach Art. 36 aEntG ist es nicht ausreichend, sich
die Geltendmachung weiterer Entschädigungsforderungen vorzubehalten, wie der
Enteignete dies im Rechtsbegehren seiner Einsprache vom 21. Mai 2012 tat. Hinzu kommt,
dass sich auch die Begründung seiner Einsprache ausschliesslich mit dem Schaden am
Viehbestand befasste und ein allfälliger Schaden an den Liegenschaften mithin mit keinem
Wort erwähnt wurde. In der Einsprache des Enteigneten sind deshalb keine
rechtsgenüglichen Anhaltspunkte erkennbar, dass er einen Entschädigungsanspruch für den
Minderwert des Wohnhauses und der Ökonomiebauten anmelden wollte. Jene Forderung
wurde erstmals mit Eingabe vom 29. Oktober 2019 und damit lange nach Ablauf der
Eingabefrist in das Enteignungsverfahren eingebracht. Zudem sind vorliegend die
Voraussetzungen für eine nachträgliche Forderungsanmeldung gemäss Art. 41 aEntG
unbestrittenermassen nicht erfüllt.

E. 12.2.1
Soweit der Enteignete ergänzend rügt, nach Art. 38 aEntG müsse die Vorinstanz zumindest
den Minderwert des Wohnhauses auch ohne Anmeldung schätzen, ist ihm nicht zu folgen.

E. 12.2.2
Das Wohnhaus des Enteigneten liegt in einer Entfernung von 73 m zur
380-kV-Hochspannungsleitung, wobei die Parzelle Nr. 2 eine Grösse von (...) m2 aufweist



(vgl. Pläne des Geoportals des Kantons Aargau, <https://www.ag.ch> Verwaltung >
Departement Finanzen und Ressourcen > Geoportal > Online Karten; abgerufen am 23. Juni
2022). Im Rahmen der Schutzschildtheorie hat das Bundesgericht in seiner bisherigen
Rechtsprechung eine Werteinbusse im Sinne eines psychologischen Minderwerts bei einer
Entfernung von 5-7 m resp. 35 m zwischen Wohnhaus und einer 220-kV-Freileitung bejaht
(Urteile des BGer 1C_647/2019 vom 8. Oktober 2020 E. 5.4 [nicht publiziert in: BGE 147
II 201] und 1C_356/2013 vom 5. März 2014 E. 2.5.2). Demgegenüber wurde der
psychologische Minderwert bei einer Entfernung von 120 m resp. 138 m zu einer
132-/380-kV-Freileitung resp. 132-/110-kV-Freileitung vom Bundesgericht verneint
(Urteile des BGer 1E.3/2003 vom 12. August 2003 E. 3.3 und 1E.1/2007 vom 8. Juni 2007
E. 4.4; vgl. zum Ganzen Silvia Eggenschwiler Suppan, Hochspannungsfreileitungen im
eigenen Garten, Baurecht 4/2021 S. 187; Hofstetter/Rey, Teilenteignung und
Schutzschildtheorie, ZBl 5/2017 S. 263). Das Wohnhaus des Enteigneten liegt somit mit
einem Abstand von 73 m zur Freileitung in einem Bereich, der von der Rechtsprechung
bislang noch nicht beurteilt wurde. Es ist daher ungewiss, ob die bundesgerichtliche
Schutzschildtheorie überhaupt Anwendung findet. Schon deshalb kann nicht gesagt werden,
dass es sich hier um enteignete Rechte handelt, die sich im Sinne von Art. 38 aEntG aus der
Grunderwerbstabelle ergeben oder offenkundig sind. Die Vorinstanz war daher nicht
verpflichtet, einen allfälligen Minderwert des Wohnhauses von Amtes wegen ohne
Anmeldung zu schätzen.

E. 12.3.1
Ferner ist auch der vorgebrachte Einwand des Enteigneten, die Vor-instanz hätte ihm eine
kurze Nachfrist zur Verbesserung seiner Einsprache einräumen müssen, als nicht stichhaltig
zu erachten.

E. 12.3.2
Nach Art. 52 Abs. 1 VwVG hat die Beschwerde die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines
Vertreters zu enthalten. Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die
Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und
stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so ist dem
Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung einzuräumen (Art. 52 Abs. 2
VwVG). Die Bestimmung bezweckt insbesondere, aus Versehen oder Unkenntnis
begangene Unterlassungen beheben zu können (vgl. BVGE 2013/45 E. 4.2.2;
Wiederkehr/Meyer/Böhme, a.a.O., Art. 52 Rz. 22; André Moser, Kommentar VwVG, Art.
52 Rz. 17). Sie begründet keinen Anspruch, dass die Beschwerdeinstanz die
beschwerdeführende Partei auf jegliche Unzulänglichkeit hinweist (vgl.
Seethaler/Portmann, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2. Aufl. 2016, Art. 52 Rz. 110 [nachfolgend:
Praxiskommentar]). Aus der Einsprache des Enteigneten vom 21. Mai 2012 ging - unter
Einbezug der ausführlichen Begründung - hinreichend deutlich hervor, dass er einen
Schaden am Viehbestand im Enteignungsverfahren geltend machte. Die Einsprache erfüllte
insofern die formellen Mindestvorgaben an die Anmeldung. Für die Vorinstanz bestand
entsprechend keine Veranlassung zu prüfen, ob Art. 52 Abs. 2 VwVG hier anwendbar sein
könnte und dem Enteigneten eine Nachfrist zur Verbesserung der Einsprache einzuräumen
wäre, um allfällige weitere Schadenersatzforderungen anzumelden.



E. 12.4.1
Entgegen der Rüge des Enteigneten kann der Vorinstanz kein Verstoss gegen Treu und
Glauben vorgehalten werden.

E. 12.4.2
Der in Art. 9 BV verankerte Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person
Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder
sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Dies kann zur
Folge haben, dass eine gesetzliche Regelung im Einzelfall nicht angewandt und eine im
Widerspruch zur gesetzlichen Ordnung stehende Anordnung getroffen wird. Dieser Schutz
setzt voraus, dass eine Behörde dem Betroffenen eine konkrete Auskunft oder Zusicherung
erteilt hat, dass sie dafür zuständig war, dass der Adressat die Unrichtigkeit der Angabe
nicht erkennen konnte und dass er im Vertrauen auf die erhaltene Auskunft nicht wieder
rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat. Schliesslich scheitert die Berufung
auf Treu und Glauben dann, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen gegenüberstehen
(vgl. BGE 137 I 69 E. 2.5.1, 131 II 627 E. 6.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 624 ff.; je mit Hinweisen). An der
Einigungsverhandlung vom 8. März 2012 wurde laut Protokoll die hier strittige Frage der
Anmeldung nicht besprochen. Soweit sich der Enteignete auf seine damaligen Handnotizen
beruft, deren Einreichung zu den Akten er sich vorbehalte, vermag er keine Rechte daraus
abzuleiten. Denn selbst wenn die Vorinstanz entsprechende Aussagen gemacht hätte, die
nicht offiziell protokolliert und möglicherweise unklar gewesen wären, könnte der
Enteignete keine Rechte daraus ableiten. Eine allfällige Auskunft der Vorinstanz dürfte sich
nicht konkret auf die hier strittige Forderung bezogen haben. Zudem wurde der Enteignete
in der anschliessend zugestellten persönlichen Anzeige der NOK Grid AG vom 19. April
2012 eigens auf die Säumnisfolgen hingewiesen. Die Fehlerhaftigkeit einer solchen
Auskunft der Vorinstanz wäre somit erkennbar gewesen. Angesichts dessen hätte er nicht
vorbehaltlos auf die von ihm behauptete unrichtige Auskunft der Vorinstanz vertrauen
dürfen, sondern er hätte zumindest nochmals entsprechende Erkundigungen einholen
müssen. Ein schutzwürdiger Anspruch aus Vertrauensschutz konnte deshalb nicht
entstehen.

E. 12.5.1
Schliesslich kritisiert der Enteignete, dass die Enteignerin es unterlassen habe, einen
Nichteintretensantrag im vorinstanzlichen Verfahren zu erheben.

E. 12.5.2
Wie erwähnt stellte die NOK Grid AG dem Enteigneten die persönliche Anzeige vom 19.
April 2012 unter Einhaltung der gesetzlichen Formvorschriften zu. Als der Enteignete
erstmals mit Eingabe vom 29. Oktober 2019 eine Entschädigungsforderung für den
Minderwert seiner Liegenschaften erhob, wurde diese seitens der Enteignerin konsequent
bestritten. In der Stellungnahme vom 20. November 2020 wies die Enteignerin zudem
ausdrücklich darauf hin, dass es prozessual unzulässig sei, diese Forderung erst nach mehr
als acht Jahren Verfahrensdauer zu erheben. Es ist somit nicht ersichtlich, dass die
Enteignerin den Enteignete treuwidrig davon abgehalten hätte, die
Entschädigungsforderung fristgerecht anzumelden. Die verspätete Forderungsanmeldung
erfolgte vielmehr ohne Zutun der Enteignerin. Gemäss der Rechtsprechung ist es nicht
erforderlich, dass sich die Enteignerin ausdrücklich auf die Verwirkung beruft (vgl. BGE



116 Ib 386 E. 4d).

E. 12.6
Zusammengefasst ist die Entschädigungsforderung des Enteigneten, es sei ihm der
Minderwert des Wohnhauses und der Ökonomiegebäude von Fr. 247'886.-- (zuzüglich
Zins) zu entschädigen, als verwirkt zu qualifizieren. Der angefochtene Schätzungsentscheid
ist somit in diesem Punkt zu bestätigen und das Rechtsbegehren 2 des Enteigneten
abzuweisen. Bei diesem Ergebnis ist auf die materiellen Ausführungen der Parteien zur
Anwendung der bundesgerichtlichen Schutzschildtheorie und zur Höhe des Minderwerts
der Liegenschaften nicht mehr näher einzugehen. Auf die vom Enteigneten beantragten
Beweiserhebungen, es sei ein gerichtliches Gutachten einzuholen sowie ein Augenschein
durchzuführen, ist in antizipierter Beweiswürdigung zu verzichten (vgl. vorstehend E. 4.1).
Gleichfalls erübrigt sich eine Behandlung des Eventualantrags, es sei die Sache an die
Vorinstanz zurückzuweisen. Höhe der Parteientschädigung

E. 13.1
Zu prüfen bleibt, ob dem Enteigneten eine höhere Parteientschädigung von Fr. 43'149.55
für das vorinstanzliche Verfahren zuzusprechen ist. Eventualiter beantragt er eine
Rückweisung an die Vorinstanz wegen Verletzung der Begründungspflicht
(Rechtsbegehren 3). Der Enteignete beruft sich auf die beiden Kostennoten, die er der
Vorinstanz eingereicht hat und die den Zeitraum ab dem Teilentscheid der Vorinstanz vom
10. Januar 2018 bis zum 9. Dezember 2020 erfassen. In der ersten Kostennote vom 30.
Oktober 2020 wird folgender Aufwand aufgeführt: Honorar von Fr. 24'443.10 (90.53
Stunden à Fr. 270.--), Auslagen von Fr. 593.20, Rechnung Immobilienbewertung von Fr.
5'385.-- und Mehrwertsteuer von Fr. 1'838.25. Die zweite Kostennote vom 9. Dezember
2020 enthält den folgenden Aufwand: Honorar von Fr. 5'310.90 (19.67 Stunden à Fr.
270.--), Auslagen von Fr. 210.50, Rechnung Immobilienbewertung von Fr. 4'943.45 und
Mehrwertsteuer von Fr. 425.15. Im angefochtenen Schätzungsentscheid sprach die
Vorinstanz dem Enteigneten demgegenüber eine gekürzte Parteienschädigung von pauschal
Fr. 20'000.-- zu.

E. 13.2
In der Begründung rügt der Enteignete, es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Vorinstanz
den geltend gemachten Aufwand, der in beiden Kostennoten detailliert ausgewiesen sei, um
rund 54 % auf pauschal Fr. 20'000.-- gekürzt habe. Die Notwendigkeit der Aufwendungen
sei nicht rückblickend, sondern vom Standpunkt des Enteigneten vor dem Entscheid zu
beurteilen. Die Kosten von Fr. 10'328.45 für die Bewertungsgutachten vom 4. Juni und 9.
Dezember 2020 seien von der Enteignerin zu tragen, da diese sehr wohl einen Beitrag zur
Urteilsfindung leisten würden. Der anwaltliche Aufwand, der im Zusammenhang mit den
Gutachten stehe, erweise sich ebenso als notwendig. Die Ausführungen zur Frage der
Durchleitung von Daten Dritter seien nicht ausschweifend ausgefallen und von
unmittelbarer Relevanz, zumal die Enteignerin dieses Recht zumindest implizit beantragt
habe. Für die Leistungen der Rechtsvertretung sei der beantragte Stundenansatz von Fr.
270.-- gerechtfertigt, denn im vorliegenden Fall gehe es nicht nur um die Anwendung der
VSE/SBV-Empfehlungen. Angesichts der wechselnden Rechtsprechung zur
Minderwertberechnung handle es sich vielmehr um ein komplexes Verfahren mit
präjudizieller Wirkung. Der von der Vorinstanz angesetzte Stundenansatz von Fr. 200.--
liege hingegen am untersten Rand des bundesgerichtlichen Rahmens und sei offensichtlich



unangemessen.

E. 13.3
Die Vorinstanz bleibt in der Vernehmlassung bei ihrem Standpunkt, dass dem Enteigneten
eine gekürzte Parteienentschädigung von Fr. 20'000.-- zuzusprechen sei. Zur Begründung
führt sie im Wesentlichen aus, die Kosten für die Privatgutachten seien nicht zu
entschädigen, da sie nichts zur Urteilsfindung beigetragen hätten. Der diesbezügliche
Aufwand der Rechtsvertretung sei ebenfalls nicht zu entschädigen. Hinsichtlich des
beantragten Stundenansatzes gelte Fr. 200.-- als Normansatz. In tatsächlich oder rechtlich
komplexen Fällen könne der Ansatz auf Fr. 250.-- erhöht werden. Der vorliegende Fall sei
weder tatsächlich noch rechtlich sehr schwierig, gehe es doch im Kern einzig um die
Anwendung der VSE/SBV-Empfehlungen. Angesichts des Bundesgerichtsurteils
1C_419/2017 vom 28. März 2019 seien zudem die Anträge und die ausschweifenden
Ausführungen des Enteigneten zur Frage der Durchleitung von Daten Dritter nicht nötig
gewesen. Die beiden Kostennoten seien deshalb im Sinne von Art. 115 Abs. 2 aEntG zu
kürzen.

E. 13.4
Die Enteignerin bestreitet, dass dem Enteigneten eine höhere Parteientschädigung
zuzusprechen sei. Im angefochtenen Entscheid sei die Kürzung der Kostennoten zwar
knapp, aber ausreichend begründet. Parteigutachten seien nur zu entschädigen, wenn sie
einen Beitrag zur Urteilsfindung leisten würden, was vorliegend nicht der Fall sei. Im
vorinstanzlichen Verfahren hätten sich weder tatsächlich noch rechtlich schwierige
Probleme gestellt, weshalb für die Leistungen der Rechtsvertretung der niedrigere
Stundenansatz von Fr. 200.-- anwendbar sei. Auch seien die ausschweifenden
Ausführungen zum Recht auf Datendurchleitung Dritter nicht nötig gewesen. Die
Enteignerin halte daran fest, dass die zweite Kostennote des Enteigneten vom 9. Dezember
2020 aus dem Recht zu weisen sei. Diese enthalte grösstenteils nicht notwendige Aufwände
der Rechtsvertretung im Zusammenhang mit dem Parteigutachten. Vorliegend seien die
strittigen Begehren des Enteigneten weitestgehend abgewiesen worden, weshalb die
Vorinstanz zu Recht eine Kürzung auch gestützt auf Art. 115 Abs. 2 aEntG vorgenommen
habe.

E. 14.1
In formeller Hinsicht rügt der Enteignete, die Vorinstanz habe die Kürzung der
Parteientschädigung unzureichend begründet.

E. 14.2
Schriftliche Verfügungen sind zu begründen (Art. 35 Abs. 1 VwVG). Die Pflicht zur
Begründung von Verfügungen ist Bestandteil des Anspruchs auf rechtliches Gehör gemäss
Art. 29 Abs. 2 BV. Die Begründung einer Verfügung entspricht den Anforderungen von
Art. 29 Abs. 2 BV, wenn die Betroffenen dadurch in die Lage versetzt werden, die
Tragweite der Entscheidung zu beurteilen und sie in voller Kenntnis der Umstände an eine
höhere Instanz weiterzuziehen. Die Behörde ist aber nicht verpflichtet, sich zu allen
Rechtsvorbringen der Parteien zu äussern. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid
wesentlichen Gesichtspunkte beschränken. Es genügt, wenn ersichtlich ist, von welchen
Überlegungen sich die Behörde leiten liess. Welchen Anforderungen eine Begründung
hinsichtlich Dichte und Qualität zu genügen hat, ist im Einzelfall anhand der konkreten
Umstände und der Interessen der Betroffenen zu bestimmen (vgl. BGE 142 II 324 E. 3.6,



137 II 266 E. 3.2, 129 I 232 E. 3; Kneubühler/Pedretti, Kommentar VwVG, Art. 35 Rz. 7
ff.; je mit Hinweisen).

E. 14.3
In den Erwägungen des angefochtenen Entscheids werden die Gründe, die zur pauschalen
Kürzung der Parteientschädigung geführt haben, im Einzelnen aufgeführt. Damit war es
dem Enteigneten möglich, den Entscheid sachgerecht anzufechten, wie sich auch an der
Beschwerdeschrift zeigt. Da keine Verletzung der Begründungspflicht auszumachen ist, ist
der Eventualantrag des Enteigneten auf Rückweisung an die Vorinstanz vorab abzuweisen.
Ob die vorinstanzlichen Erwägungen in materieller Hinsicht zutreffen, bleibt im Folgenden
zu klären.

E. 15.1
Gestützt auf Art. 115 aEntG hat der Enteigner für die notwendigen aussergerichtlichen
Kosten des Enteigneten im Einsprache-, im Einigungs- und im Schätzungsverfahren eine
angemessene Entschädigung zu bezahlen (Abs. 1). Werden die Begehren des Enteigneten
ganz oder grösstenteils abgewiesen, kann von der Zusprechung einer Parteientschädigung
ganz oder teilweise abgesehen werden (Abs. 2). Bei offensichtlich missbräuchlichen
Begehren oder bei offensichtlich übersetzten Forderungen kann der Enteignete zur
Bezahlung einer Parteientschädigung an den Enteigner verhalten werden (Abs. 3). Das
Enteignungsrecht weist die Pflicht zur Tragung der Verfahrens- und Parteikosten dem
Grundsatz nach dem Enteigner zu. Anders als nach 64 VwVG gilt somit nicht das
Unterliegerprinzip. Dieser Regelung liegt die Überlegung zugrunde, dass ein Enteigneter
wider seinen Willen in ein Enteignungsverfahren einbezogen wird und es sich aus diesem
Grund in der Regel rechtfertigt, ihn nicht mit den daraus folgenden Kosten zu belasten (vgl.
BGE 124 II 219 E. 10b; Hess/Weibel, a.a.O., Art. 114 Rz. 5).

E. 15.2
Bei der ermessensweisen Festlegung der Parteientschädigung im Rahmen von Art. 115
EntG steht der Vorinstanz ein weiter Ermessensspielraum zu, weshalb sich das
Bundesverwaltungsgericht bei der Überprüfung eine gewisse Zurückhaltung auferlegt (vgl.
BGE 129 II 106 E. 5; statt vieler Urteil des BVGer A-1366/2021 vom 14. Februar 2022 E.
8.5). Ausgangspunkt für die Beurteilung der Frage, ob in einem konkreten Fall nur
notwendige Aufwendungen in Rechnung gestellt werden und die geforderte
Parteientschädigung angemessen ist, bildet die von der betreffenden Partei einzureichende
Kostennote. In analoger Anwendung von Art. 8 Abs. 1 der Verordnung vom 10. September
1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) hat
deshalb die Partei, die Anspruch auf Parteientschädigung erhebt, der
Schätzungskommission vor deren Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
Reicht sie keine Kostennote ein, so setzt die Schätzungskommission die
Parteientschädigung von Amtes wegen und nach Ermessen fest. Damit eine Kostennote als
detailliert gelten kann, muss aus dieser insbesondere ersichtlich sein, welche einzelnen
Tätigkeiten von welchen Personen zu welchem Tarif erbracht wurden und wie viel Zeit für
welche Tätigkeiten im Einzelnen aufgewendet wurde. Denn nur so kann überprüft werden,
ob es sich beim geltend gemachten Aufwand vollumfänglich um
entschädigungsberechtigten notwendigen Aufwand handelt (vgl. Urteile des BVGer
A-957/2016 vom 14. Dezember 2016 E. 15.4.4 und BVGer A-330/2013 vom 26. Juli 2013
E. 7.3.1).



E. 15.3
Es liegt im Rahmen des vorinstanzlichen Ermessens, gewisse Umstände als
Reduktionsgründe zu anerkennen. Eine Reduktion ist namentlich angezeigt, wenn die Partei
schuldhaft unnötige Kosten verursacht hat. Zu einer Reduktion führen etwa
Wiederholungen in Rechtsschriften. Eine allfällige Kürzung ist in pauschaler Weise und
ohne einlässliche Berechnung vorzunehmen (vgl. Urteile des BVGer A-1366/2021 vom 14.
Februar 2022 E. 8.6.1 und A-957/2016 vom 14. Dezember 2016 E. 15.4.3). Für die
Bestimmung des Stundenansatzes ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung primär
auf die konkreten Umstände des einzelnen Verfahrens abzustellen und sekundär sind auch
die örtlichen Verhältnisse, welche die Höhe der Aufwendungen der Enteigneten
beeinflussen können (allgemeine Lebenskosten, örtliche Preise für Dienstleistungen, Mieten
usw.), zu berücksichtigen (vgl. BGE 129 II 106 E. 3.4). Im Urteil BGE 123 II 456 E. 3 aus
dem Jahre 1997 ging das Bundesgericht von einem Normalansatz von Fr. 200.-- aus, der in
tatsächlich und rechtlich sehr komplexen Fällen auf Fr. 250.-- erhöht werden könne. Zudem
beurteilte das Bundesgericht den Ansatz von Fr. 280.-- in einem tatsächlich und rechtlich
sehr komplexen Pilotverfahren mit erheblicher präjudizieller Wirkung als nicht
unverhältnismässig hoch bzw. offensichtlich überrissen (vgl. Urteile des BGer
1C_100/2011 und 1C_102/2011 vom 9. Dezember 2011 E. 14.3.2, nicht publiziert in: BGE
138 II 77). Auch in neueren Urteilen hat das Bundesverwaltungsgericht an dieser Praxis
festgehalten (vgl. Urteil des BVGer A-1366/2021 vom 14. Februar 2022 E. 8.7.1 mit
Hinweisen).

E. 15.4
Für Privatgutachten sind in der Regel keine Vergütungen zuzusprechen, da in den
Schätzungskommissionen selbst die benötigten Fachleute vertreten sind oder solche, falls
notwendig, zusätzlich beigezogen werden können (vgl. auch Art. 47 der Verordnung vom
13. Februar 2013 über das Verfahren vor den eidgenössischen Schätzungskommissionen
[SR 711.1; per 1. Januar 2021 aufgehoben, jedoch vorliegend anwendbar, vgl. vorstehend
E. 5.1]). Entschädigungen für Privatgutachten werden nur ausnahmsweise gewährt, wenn
sich ein Enteignungsverfahren als schwierig und die Arbeit des vom Enteigneten
beigezogenen Experten im Schätzungsverfahren als nützlich erweist (vgl. BGE 109 Ib 26 E.
3 mit Hinweisen; Urteile des BGer 1C_163/2017 vom 18. Juli 2017 E. 7.1 und
1C_356/2013 vom 5. März 2014 E. 3.2; Urteil des BVGer A-5380/2020 vom 30. September
2021 E. 5.3; Hess/Weibel, a.a.O., Art. 115 Rz. 3).

E. 16.1
Ein ganz oder teilweises Abweichen von dem Grundsatz, dass die Enteignerin die aus der
Geltendmachung des Enteignungsrechts entstehenden Kosten trägt, drängt sich vorliegend
nicht auf. Die Begehren des Enteignete sind bei einer Gesamtbetrachtung weder als
offensichtlich unbegründet noch als missbräuchlich zu erachten. Entgegen den
Ausführungen im angefochtenen Entscheid ist die Bestimmung von Art. 115 Abs. 2 aEntG
somit nicht einschlägig. Soweit im angefochtenen Entscheid die Notwendigkeit der geltend
gemachten Parteientschädigung in Abrede gestellt wird, ist die Kürzung vielmehr gestützt
auf Art. 115 Abs. 1 aEntG vorzunehmen.

E. 16.2
Die beiden Kostennoten, die die Rechtsvertretung des Enteigneten im vorinstanzlichen
Verfahren eingereicht hat, zeigen zwar im Wesentlichen auf, wann welche Leistungen



erbracht wurden. Der Zeitaufwand wird aber nicht für jeden einzelnen Arbeitsschritt
ausgewiesen, sondern jeweils nur als Gesamttotal pro Tag. Die einzelnen Kostenstellen
können daher nur beschränkt auf ihre Notwendigkeit und Angemessenheit hin überprüft
werden. Zu berücksichtigen ist zudem, dass Entschädigungen für Privatgutachten nur im
Ausnahmefall zuzusprechen sind. Angesichts der eingetretenen Verwirkung erweisen sich
die beiden Privatgutachten zur Immobilienbewertung nicht als entscheidrelevant. Eine
Auferlegung dieser Kosten von insgesamt Fr. 10'328.45 zu Lasten der Enteignerin ist daher
in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung nicht gerechtfertigt. Infolgedessen halten auch
all jene Aufwendungen des Anwalts, die in beiden Kostennoten im Zusammenhang mit den
Privatgutachten aufgeführt sind, dem Kriterium der Notwendigkeit nicht stand. Die
Kostennoten sind zwar in der Folge nicht aus dem Recht zu weisen, wie dies die
Enteignerin teilweise einfordert, sondern die Parteientschädigung ist von der Vorinstanz
pauschal und nach Ermessen festzulegen.

E. 16.3
Die von der Vorinstanz in der Folge festgesetzte Entschädigung von Fr. 20'000.-- erweist
sich im Ergebnis nicht als offensichtlich ungenügend. Unter Berücksichtigung der Tatsache,
dass es sich nicht um ein besonders komplexes oder umfangreiches Verfahren handelt, ist
die zugesprochene Parteientschädigung nicht zu beanstanden. Ausgehend von dem von der
Vorinstanz erwähnten Stundenansatz von Fr. 200.-- deckt die Entschädigung einen
Aufwand von rund 100 Stunden ab. Doch selbst wenn von dem geltend gemachten
Stundensatz von Fr. 270.-- auszugehen wäre, der im Hinblick auf die bestehende
Rechtsprechung überhöht erscheint, ergäbe sich noch ein Aufwand von etwa 75 Stunden.
Von der Rechtsvertretung kann erwarten werden, innert diesem Zeitraum dem vorliegenden
Fall gerecht zu werden. Das Bundesverwaltungsgericht sieht im Ergebnis somit keinen
Grund, in das Ermessen der Vorinstanz korrigierend einzugreifen.

E. 16.4
Gemäss dem Gesagten erweist sich das Begehren des Enteigneten, es sei ihm eine
ungekürzte Parteientschädigung von Fr. 43'149.55.-- für das vorinstanzliche Verfahren
zuzusprechen, wie auch sein Eventualbegehren auf Rückweisung als unbegründet. Das
Rechtsbegehren 3 ist abzuweisen. Enteignungsdauer

E. 17.1
Die Enteignerin ihrerseits beantragt beschwerdeweise, die benötigten Dienstbarkeiten seien
ihr nicht nur für 25 Jahre, sondern für die Dauer des Bestandes der Freileitung bzw. eines
allfälligen Ersatzes derselben rückwirkend ab dem 20. August 2009 einzuräumen
(Rechtsbegehren 1). Nachfolgend ist somit die Enteignungsdauer der Dienstbarkeiten zu
klären.

E. 17.2
In der Begründung rügt die Enteignerin, die einzelnen Dispositivziffern des angefochtenen
Entscheids stünden im Widerspruch zueinander und zu den Erwägungen. Laut Disp. Ziff. 4
des angefochtenen Entscheids würden die Dienstbarkeiten lediglich für die Dauer von 25
Jahren ab dem 20. August 2009 bis zum 19. August 2034 eingeräumt. Disp. Ziff. 5
hingegen verweise auf die Entwürfe der Dienstbarkeitsverträge aus dem Jahr 2012, welche
auf 50 Jahre einzuräumende Rechte vorsähen. Die in der Urteilsbegründung referenzierten
Vertragsentwürfe 2012 würden die Entschädigung auf 50 Jahre berechnen, was wiederum
nicht der auf 25 Jahre zu leistende Entschädigung von Fr. 41'037.-- gemäss Disp. Ziff. 6



entspreche. Als Leitungsinhaberin sei sie auf die Einräumung der beantragten
Dienstbarkeiten für die Dauer des Bestandes der Freileitung bzw. eines allfälligen Ersatzes
derselben angewiesen. Gemäss den massgebenden aktuellen Vertragsentwürfen 2020
basiere allein die Entschädigungsberechnung von Fr. 41'037.-- auf einer Dauer von 25
Jahren. Mit den Vertragsentwürfen 2020 habe die Enteignerin aktualisierte branchenübliche
Vertragsentwürfe eingereicht, was unbestritten geblieben und vor dem Hintergrund der rund
zehnjährigen Verfahrensdauer sowie des Parteiwechsels notwendig gewesen sei. Aus
rechtlicher Sicht gebe es keine Gründe, wonach zwingend auf die ursprünglich der
persönlichen Anzeige beiliegenden Unterlagen abzustellen sei. Da eine Begründung zur
Dauer der einzuräumenden Rechte fehle, sei die Begründungspflicht im angefochtenen
Entscheid verletzt. Die Vorinstanz habe den rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig
festgestellt und die Beweise willkürlich gewürdigt. Der angefochtene Entscheid basiere auf
einem offensichtlichen Fehler und sei unangemessen.

E. 17.3
Die Vorinstanz erläutert in der Vernehmlassung, sie habe bewusst die Dauer der
Dienstbarkeiten und die Dauer der dafür zu leistenden Entschädigungen kongruent
festgesetzt. Dies gebiete das Äquivalenzgebot, was indes in den Erwägungen des
angefochtenen Entscheids nicht zum Ausdruck komme. Die ergänzende Begründung dafür
sei, dass Preis und Dauer der eingeräumten Rechte sich entsprechen sollten. Es sei stossend,
ein Recht einzuräumen, für das die Gegenleistung nicht geregelt sei und so ein
Ungleichgewicht zu Gunsten der Enteignerin zu schaffen. Der Enteignerin habe deswegen
keine Nachteile zu erwarten. Nach Ablauf der Dienstbarkeiten müssten sich die Parteien
jeweils über neue Verträge einigen oder erneut die Schätzungskommission anrufen. Das
Recht, die Leitung zu betreiben, bleibe aber gesichert, solange die
Plangenehmigungsverfügung ihre Gültigkeit habe.

E. 17.4
Der Enteignete stimmt in seiner Beschwerdeantwort der Auffassung der Vorinstanz zu, dass
die Dauer der Dienstbarkeitsberechtigung und die Entschädigungsdauer deckungsgleich
festzulegen seien. Die Kongruenz entspreche dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz und der
angefochtene Entscheid erweise sich nicht als widersprüchlich. Das Verhalten der
Enteignerin hingegen sei als treuwidrig zu erachten. Ein solch praxiswidriger und
ungewöhnlicher Antrag hätte nicht bloss durch versteckte Platzierung in den neuen
Vertragsentwürfen 2020 gestellt werden dürfen, die zudem von den ursprünglichen
Vertragsentwürfen 2012 abweichen würden.

E. 18.1
In diesem Zusammenhang ist zunächst auf die Rüge der Enteignerin einzugehen, das
Dispositiv des angefochtenen Entscheids sei in sich widersprüchlich.

E. 18.2
Das Rechtsverhältnis ergibt sich aus dem Dispositiv der angefochtenen Verfügung.
Grundsätzlich ist nur dieses rechtsverbindlich. Das Dispositiv kann ausdrücklich auf die
Erwägungen des Entscheids oder der Verfügung verweisen; die Erwägungen werden dann
zum Bestandteil des Dispositivs und nehmen, soweit sie zum Streitgegenstand gehören, an
seiner formellen Rechtskraft teil. Bestehen Zweifel über die genaue Tragweite der im
Dispositiv geregelten Rechte und Pflichten oder besteht ein Widerspruch zwischen
Dispositiv und Erwägungen, ist auf die Begründung der Verfügung zurückzugreifen und



der Entscheid nach seinem tatsächlichen Bedeutungsgehalt zu verstehen. Die Auslegung hat
nach den Regeln von Treu und Glauben zu erfolgen (vgl. Urteile des BVGer A-3325/2018
vom 1. Juli 2019 E. 3.3.1 und A-1214/2010 vom 4. Oktober 2010 E. 4.1;
Weissenberger/Hirzel, Praxiskommentar VwVG, Art. 61 Rz. 42 ff.; je mit Hinweisen).

E. 18.3
Im Disp. Ziff. 4 des angefochtenen Entscheids wird festgehalten, dass die Dienstbarkeiten
für 25 Jahre ab dem 20. August 2009 bis zum 19. August 2034 eingeräumt werden. Die
Enteignungsdauer wird damit ausdrücklich auf 25 Jahren beschränkt. Der Wortlaut ist an
sich klar und, so gesehen, auch nicht auslegungsbedürftig. Disp. Ziff. 4 stimmt zudem mit
Disp. Ziff. 6 überein. Im Zusammenhang mit der Festlegung der Entschädigungshöhe wird
die Enteignungsdauer von 25 Jahren nochmals eigens genannt. Ein allfälliger Widerspruch
innerhalb des Dispositivs könnte deshalb nur in Bezug auf Disp. Ziff. 5 entstehen. An dieser
Stelle wird festgehalten, dass die Belege für die Umschreibung der Dienstbarkeiten ein
Bestandteil des Dispositivs bilden. Dabei wird auf die Vertragsentwürfe gemäss E. II.3 und
damit letztlich auf Ziff. 1 der Vertragsentwürfe der NOK Grid AG von 2012 verwiesen, die
der persönlichen Anzeige beigelegt waren und eine Enteignungsdauer von 50 Jahren
vorsehen. Die Rechtswirkungen von Disp. Ziff. 5 sind indes im Gesamtkontext zu sehen.
Im angefochtenen Entscheid selbst werden die hauptsächlichen Rechtsfolgen der
Enteignung geregelt, so auch die Dauer von 25 Jahren in Disp. Ziff. 4. Nach Treu und
Glauben ist Disp. Ziff. 5 deshalb so zu verstehen, dass die Vertragsentwürfe als Belege zur
Umschreibung der Dienstbarkeiten nur subsidiär beizuziehen sind, soweit im angefochtenen
Entscheid keine spezifischen Festlegungen getroffen werden. Der von der Enteignerin
gerügte Widerspruch hinsichtlich der Enteignungsdauer lässt sich auf diese Weise auflösen.

E. 19.1
Soweit die Enteignerin eine Verletzung der Begründungspflicht rügt, ist ihre Kritik
allerdings berechtigt. Wie auch von der Vorinstanz anerkannt, wird in den Erwägungen des
angefochtenen Entscheids nicht begründet, weshalb die Enteignungsdauer auf 25 Jahren
festgelegt wird (vgl. zur Begründungspflicht vorstehend E. 14.2).

E. 19.2
Die Verletzung des rechtlichen Gehörs führt grundsätzlich dazu, dass im
Beschwerdeverfahren der formell mangelhafte Entscheid der Vorinstanz aufgehoben wird.
Das Bundesgericht lässt es jedoch zu, Verfahrensfehler wie eine Verletzung des Anspruchs
auf rechtliches Gehör im Rechtsmittelverfahren zu heilen bzw. die unterbliebene
Gewährung des rechtlichen Gehörs nachzuholen. Dies setzt voraus, dass die Verletzung
nicht besonders schwer wiegt und der Betroffene die Möglichkeit hat, sich vor einer
Beschwerdeinstanz zu äussern, die zur freien Prüfung aller Sachverhalts- und Rechtsfragen
berechtigt ist. Des Weiteren dürfen dem Betroffenen durch die Heilung keine unzumutbaren
Nachteile entstehen (vgl. BGE 137 I 195 E. 2.3.2, 133 I 201 E. 2.2; BVGE 2017 I/4 E. 4.2;
Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl.
2013, Rz. 3.110 ff.; je mit Hinweisen).

E. 19.3
Anlässlich der Vernehmlassung vor Bundesverwaltungsgericht hat die Vorinstanz eine
eingehende Begründung nachgeschoben. Ihr Versäumnis wiegt vorliegend nicht besonders
schwer und die Parteien hatten im Schriftenwechsel nachträglich die Möglichkeit, sich zur
Sache zu äussern. Die Verletzung des rechtlichen Gehörs ist damit als im



Beschwerdeverfahren geheilt anzusehen, zumal die Vorinstanz an ihrem Standpunkt
materiell festhält und eine Rückweisung deshalb einen formalistischen Leerlauf bedeuten
würde. Der Verletzung der Begründungspflicht ist bei der Kostenverlegung Rechnung zu
tragen (vgl. nachfolgend E. 25.2).

E. 20.1
Es bleibt in der Sache zu klären, ob die Beschränkung der Enteignungsdauer auf 25 Jahren
gemäss Disp. Ziff. 4 des angefochtenen Entscheids zulässig ist.

E. 20.2
Im Enteignungsrecht besteht die Prämisse, wonach die Entschädigung für die ganze Dauer
der Enteignung zu bestimmen ist. Der durch die Enteignung entstehende Schaden wird mit
der Enteignungsentschädigung ein für allemal abgegolten. Die Enteignungsentschädigung
ist daher für die gleiche Dauer festzusetzen, wie die Rechte enteignet werden. Demgemäss
wies das Bundesgericht in BGE 99 Ib 87 E. 2 den Antrag des Enteigneten ab, die
Entschädigung für ein auf 50 Jahre befristetes Überleitungsrecht auf 25 Jahre zu
beschränken, um sie nach 25 Jahren neu zu berechnen. Dagegen sagt dieser Grundsatz
nichts zur Dauer der Enteignung (vgl. zum Ganzen BGE 134 II 49 E. 20, 99 Ib 87 E. 2;
Urteil des BGer 1C_163/2017 vom 18. Juli 2017 E. 3.3; Kessler Coendet, Fachhandbuch,
Rz. 26.123; Hess/Weibel, a.a.O., Art. 17 Rz. 3; je mit weiteren Hinweisen).

E. 20.3
In den VSE/SBV-Empfehlungen von 2018/2019 sind die Entschädigungsansätze
grundsätzlich für eine Entschädigungsdauer von 25 Jahren bemessen. In besondere Fällen
und bei Enteignungen sehen die Empfehlungen vor, dass eine 50-jährige
Entschädigungsdauer vereinbart werden kann, wobei dann der Ansatz für 25 Jahre mit dem
Faktor 1.75603 zu multiplizieren ist. Gemäss Rechtsprechung ist eine Kongruenz zwischen
der Entschädigungs- und der Enteignungsdauer zu wahren. Wäre nun dem Rechtsbegehren
der Enteignerin zu folgen, dass die Enteignung für die Dauer des Bestandes der Freileitung
bzw. eines allfälligen Ersatzes einzuräumen wäre, liesse sich die Entschädigung nicht mehr
nach den VSE/SBV-Empfehlungen festlegen. Diese enthalten keine Entschädigungsansätze
für einen unbegrenzten Zeitraum. Vorliegend wird indes auch von Seiten der Enteignerin
nicht bestritten, dass die Entschädigungszahlung für die Dienstbarkeiten über einen
Zeitraum von 25 Jahren gemäss den VSE/SBV-Empfehlungen zu berechnen ist. Um die
Kongruenz herzustellen, hat die Vorinstanz die Enteignungsdauer in der Folge ebenfalls auf
den gleichen Zeitraum beschränkt. Dieses Vorgehen steht im Einklang mit der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung und ist nicht zu beanstanden. Soweit sich die
Enteignerin im Wesentlichen auf ihre aktualisierten Vertragsentwürfe 2020 beruft, kann der
Vorinstanz weder eine fehlerhafte Sachverhaltsstellung noch Beweiswürdigung vorgehalten
werden. Auch in diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im
Enteignungsverfahren nicht unbesehen auf die Vertragsentwürfe abgestellt werden kann
(vgl. vorstehend E. 7.2). Wie in BGE 99 Ib 87 E. 2 festgehalten, kann eine Spaltung von
Dienstbarkeits- und Entschädigungsdauer allenfalls vertraglich vereinbart, nicht aber
enteignungsrechtlich aufgezwungen werden. Zu berücksichtigen ist, dass der Fortbestand
der Leitung durch die Befristung auf 25 Jahren nicht gefährdet wird. Um die nötigen
Dienstbarkeiten weiterhin zu sichern, steht der Enteignerin der Enteignungsweg nach
Ablauf aufs Neue offen, sollte dannzumal keine einvernehmliche Lösung zu erzielen sein.
Die Beschränkung der Enteignungsdauer auf 25 Jahren kann daher auch nicht als



unangemessen eingestuft werden.

E. 20.4
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Enteignungsdauer der Dienstbarkeiten zu Recht auf
25 Jahre beschränkt wird, weshalb sich das Rechtsbegehren 1 der Enteignerin im Ergebnis
als unbegründet erweist. Bei diesem Ausgang können die vom Enteigneten in der
Beschwerdeantwort geäusserten Zweifel offenbleiben, ob die Enteignerin die neu erhobene
Forderung nach einer unbefristeten Enteignungsdauer überhaupt mit Eingabe vom 31.
Januar 2020 frist- und formgerecht in das Verfahren eingebracht hat. Belege Umschreibung
Dienstbarkeiten

E. 21.1
Betreffend Rechtsbegehren 2 der Enteignerin bleibt zu klären, ob Disp. Ziff. 5 des
angefochtenen Entscheids dahingehend zu ändern ist, dass die Vertragsentwürfe 2020 statt
die Vertragsentwürfe 2012 die Belege für die Umschreibung der Dienstbarkeiten bilden.
Auf das Überleitungsrecht für die Parzelle Nr. 1 ist abschliessend gesondert einzugehen.

E. 21.2
In der Begründung rügt die Enteignerin, im angefochtenen Entscheid sei nicht begründet,
weshalb die Vertragsentwürfe 2012 der NOK Grid AG als Belege für die Umschreibung der
Dienstbarkeiten gelten sollen. Die von ihr neu eingereichten Vertragsentwürfe 2020 seien
branchenüblich und im Verfahren unbestritten geblieben. Auch basiere die zugesprochene
Entschädigung von Fr. 41'037.-- auf den aktualisierten Vertragsentwürfen 2020. Werde
hingegen auf die überholten Vertragsentwürfe 2012 abgestellt, führe das zu verschiedenen
Widersprüchen innerhalb des Dispositivs, die den Grundbucheintrag erschweren oder
verunmöglichen könnten. So seien in den Vertragsentwürfen 2012 noch die NOK Grid AG
statt die Enteignerin als Partei aufgeführt, die Enteignung wie auch die
Entschädigungsberechnung für eine Dauer von 50 Jahren ausgelegt sowie ein vorläufiger
Verzicht auf den Grundbucheintrag vorgesehen. Das Abstellen auf die Vertragsentwürfe
2012 sei der aktuellen Situation nicht angemessen. Die Vorinstanz habe den
rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig festgestellt und Bundesrecht verletzt. Eine
zusätzliche Unsicherheit sei betreffend die Überleitungsdienstbarkeit für die Parzelle Nr. 1
zu rügen, für die nur ein Vertragsentwurf 2020 vorhanden sei. In den Erwägungen des
angefochtenen Entscheids werde diesbezüglich davon gesprochen, dass die
Vertragsentwürfe 2012 analog gelten sollen. Das dürfte für den Grundbucheintrag nicht
genügen.

E. 21.3
Die Vorinstanz hält in der Vernehmlassung am angefochtenen Entscheid fest, ohne sich
eigens zu diesen Rügen der Enteignerin zu äusseren.

E. 21.4
Der Enteignete betont in der Beschwerdeantwort, dass die Enteignungsdauer auf 25 Jahre
zu beschränken sei, wie dies im angefochtenen Entscheid klar geregelt sei.

E. 22.1
Entgegen der Rüge der Enteignerin ist auch in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass
die Belege für die Umschreibung der Dienstbarkeiten gemäss Disp. Ziff. 5 nur subsidiär
gelten. Innerhalb des Dispositiv des angefochtenen Entscheids sind deshalb keine



unauflösbaren Widersprüche zu verzeichnen. Es kann hier auf die vorstehende E. 18.3
verwiesen werden.

E. 22.2
Im angefochtenen Entscheid hat die Vorinstanz, wenn auch in äusserst knapper Form, die
wesentlichen Überlegungen genannt, von denen sie sich leiten liess. So wird in E. II.3
dargelegt, dass als Belege für die Umschreibung der Dienstbarkeiten die Vertragsentwürfe
(Ziff. 1) dienen würden, die der persönlichen Anzeige beigelegt und vom Enteigneten nicht
bestritten worden seien. Dies habe, so die Vorinstanz in der Begründung, analog auch für
die Parzelle Nr. 1 zu gelten. Letztlich war die Enteignerin - wie sich an den Vorbringen in
ihrer Beschwerde zeigt - über die Tragweite des angefochtenen Entscheids im Klaren und
ohne Weiteres imstande, diesen sachgerecht anzufechten. Es liegt demnach keine
Verletzung der Begründungspflicht vor (vgl. vorstehend E. 14.2).

E. 23.1
Auch in materieller Hinsicht sieht das Bundesverwaltungsgericht keine Gründe, vom
Standpunkt der Vorinstanz abzuweichen.

E. 23.2
Das Enteignungsrecht sieht in Art. 34 Abs. 1 aEntG vor, dass die persönliche Anzeige u.a.
die Angabe von Zweck und Umfang der Enteignung, Art und Lage des zu erstellenden
Werkes sowie das in Anspruch genommene oder einzuräumende Recht enthalten soll (Bst.
a-c). Der Enteignete soll mit diesen Angaben eine Übersicht erhalten über den rechtlichen
und tatsächlichen Umfang der Enteignung. d.h. der von ihm abzutretenden Rechte (vgl.
Hess/Weibel, a.a.O., Art. 34 Rz. 4).

E. 23.3
Aufgrund des Wortlauts der jeweiligen Vertragsentwürfe kann nicht von vornherein
ausgeschlossen werden, dass in den aktualisierten Vertragsentwürfen 2020 der Enteignerin
mehr Rechte eingeräumt werden als in den Vertragsentwürfen 2012 der NOK Grid AG, die
der persönlichen Anzeige beigelegt waren. Das Vorgehen der Vorinstanz, als Belege für die
Umschreibung der Dienstbarkeiten diejenigen Vertragsentwürfe beizuziehen, die bereits
Bestandteil der persönlichen Anzeige waren, ist vorliegend in Berücksichtigung von Art. 34
Abs. 1 aEntG als sachgerecht zu erachten. Demgegenüber werden von der Enteignerin
keine überzeugenden Gründe vorgebracht, die für die aktualisierten Vertragsentwürfe 2020
sprechen könnten. In den Vertragsentwürfen 2012 ist zwar noch die NOK Grid AG als
Partei aufgeführt. Im Rubrum des angefochtenen Entscheids wird indes ausdrücklich die
Enteignerin als Partei und Rechtsnachfolgerin der NOK Grid AG benannt. Es erscheint
daher wenig plausibel, dass der Parteiwechsel zu Schwierigkeiten beim Grundbucheintrag
führen könnte. Entgegen der Ansicht der Enteignerin sind die Vertragsentwürfe 2012
sodann weder für die Enteignungsdauer, die Entschädigungshöhe noch für den
Grundbucheintrag massgebend, da hierzu in Disp. Ziff. 4, 6 und 8 eigene Festlegungen
getroffen werden. In diesem Umfang besteht kein Raum für die in den Belegen enthaltenen
Regelungen und insofern auch kein Grund für eine Korrektur von Disp. Ziff. 5 (vgl.
vorstehend E. 18.3 und E. 22.1). Wie bereits gesehen, durfte die Vorinstanz die
Enteignungsdauer auf 25 Jahren beschränken (vgl. vorstehend E. 20).

E. 23.4



Als Belege für die Umschreibung der Dienstbarkeiten sind somit die Vertragsentwürfe 2012
heranzuziehen, die bereits Teil der persönlichen Anzeigen waren, sofern der angefochtene
Entscheid keine eigenen Festlegungen enthält. In Bestätigung des angefochtenen Entscheids
ist das Rechtsbegehren 2 der Enteignerin somit dem Grundsatz nach als unbegründet
abzuweisen. Soweit die Enteignerin dagegen Unklarheiten bei der
Überleitungsdienstbarkeit betreffend Parzelle Nr. 1 rügt, erweist sich ihre Rüge als teilweise
berechtigt. Laut den Erwägungen des angefochtenen Entscheids sind die Vertragsentwürfe
2012 (Ziff. 1) auf diese Parzelle analog anwendbar. Da für die Parzelle Nr. 1 kein eigener
Vertragsentwurf 2012 vorhanden ist, dient dies der einheitlichen Rechtsanwendung und ist
insofern sachlich begründet. Um indes auch für Parzelle Nr. 1 eine klare Umschreibung der
Dienstbarkeit sowie eine eindeutige Verortung anhand des Situationsplans sicherzustellen,
ist Disp. Ziff. 5 des angefochtenen Entscheids mit folgender Ergänzung zu versehen: "Für
die Parzelle Nr. 1 ist Ziff. 1 der Vertragsentwürfe der NOK Grid AG vom 19. April 2012 als
Beleg für die Umschreibung der Dienstbarkeiten anwendbar. Ein weiterer Beleg bildet der
Situationsplan der Parzelle Nr. 1 (von der Enteignerin als Beilage 1b der Eingabe vom 31.
Januar 2020 eingereicht, act. 27 der BVGer Akten)." In diesem Sinne ist das
Rechtsbegehren 2 der Enteignerin teilweise gutzuheissen. Ausgang des
Beschwerdeverfahrens

E. 24
Zusammenfassend sind die Beschwerden des Enteigneten und der Enteignerin teilweise
gutzuheissen. Disp. Ziff. 6 und Disp. Ziff. 5 des angefochtenen Entscheids sind im Sinne
der Erwägungen teilweise aufzuheben resp. zu ergänzen (vgl. vorstehend E. 9.4 und E.
23.4). Im Übrigen sind die beiden Beschwerden abzuweisen. Kosten- und
Entschädigungsfolgen

E. 25.1
Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht, einschliesslich einer
Parteientschädigung an den Enteigneten, hat der Enteigner zu tragen. Werden die Begehren
des Enteigneten ganz oder zum grösseren Teil abgewiesen, so können die Kosten auch
anders verteilt werden. Unnötige Kosten trägt in jedem Fall, wer sie verursacht hat (Art. 116
Abs. 1 aEntG). In enteignungsrechtlichen Verfahren ist es zudem üblich, die Kosten eher
niedrig zu halten (vgl. statt vieler Urteil des BVGer A-2163/2012 vom 1. April 2014 E. 25
ff. mit weiteren Hinweisen). Für ein Abweichen vom Grundsatz, wonach die Enteignerin
die aus der Geltendmachung des Enteignungsrechts entstehenden Kosten trägt, sind keine
Gründe ersichtlich. Die Enteignerin hat somit sowohl die Verfahrenskosten zu tragen als
auch eine Parteientschädigung an den Enteigneten zu leisten.

E. 25.2
Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG sowie Art. 2
Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]; zur subsidiären Anwendbarkeit
des VwVG siehe vorstehend E. 1.1). In Berücksichtigung des Umfangs und der
Schwierigkeit der vorliegenden Sache erscheint es angemessen, die Verfahrenskosten des
vereinigten Beschwerdeverfahrens auf gesamthaft Fr. 4'000.-- festzulegen. Heilt das
Bundesverwaltungsgericht - wie vorliegend - eine vorinstanzliche Gehörsverletzung, ist
diesem Umstand im Kostenpunkt Rechnung zu tragen (vgl. vorstehend 19.3;



Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 3.114a und Rz. 4.43 Fn. 129). Der Enteignerin sind
daher einen Teil der Verfahrenskosten zu erlassen (vgl. Art. 63 Abs. 1 Satz 3 VwVG und
Art. 6 Bst. b VGKE) und diese im Umfang von noch Fr. 3'500.-- der Enteignerin zur
Bezahlung aufzuerlegen. Die verbleibenden Kosten von Fr. 500.-- sind auf die
Gerichtskasse zu nehmen.

E. 25.3
Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere
Auslagen der Partei (vgl. Art. 8 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt sie aufgrund der
Kostennote oder, wenn keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten fest (vgl. Art. 14
Abs. 2 VGKE). Nach Art. 10 Abs. 2 VGKE beträgt der Stundenansatz für Anwälte
mindestens Fr. 200.-- und maximal Fr. 400.-- exklusive Mehrwertsteuer (vgl. auch
ausführlich zur Parteientschädigung im enteignungsrechtlichen Verfahren vorstehend E.
15). Die Enteignete hat für das vereinigte Beschwerdeverfahren zwei Kostennoten ins
Recht gelegt. Darin macht er für das vereinigte Beschwerdeverfahren einen Aufwand von
insgesamt Fr. 23'092.95 geltend (Honorar von Fr. 21'122.10 [78.23 Stunden à Fr. 270.--],
Auslagen von Fr. 319.80 und Mehrwertsteuer von Fr. 1'651.05). In den Kostennoten ist
indes der Zeitaufwand für die einzelnen Leistungen der Rechtsvertretung wiederum nur als
Gesamttotal pro Tag ausgewiesen. Er lässt sich daher nicht im Detail überprüfen. Zudem ist
der geltend gemachte Stundenansatz in seiner Höhe von Fr. 270.-- nicht gerechtfertigt, da es
sich hier nicht um einen besonders komplexen oder umfangreichen Fall handelt (vgl. auch
vorstehend E. 15 und 16.2 f.). Die Parteientschädigung ist somit aufgrund der Akten
festzusetzen. Unter Berücksichtigung des mutmasslichen Arbeits- und Zeitaufwands
erscheint es gerechtfertigt, die Parteientschädigung für das vereinigte Beschwerdeverfahren
auf insgesamt Fr. 16'000.-- festzulegen. Die Enteignerin ist demnach zu verpflichten, dem
Enteigneten eine Parteientschädigung in dieser Höhe nach Eintritt der Rechtskraft dieses
Urteils auszurichten. Demgegenüber steht der Enteignerin von vornherein keine
Parteientschädigung zu (Art. 116 Abs. 1 aEntG e contrario).
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